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Grundlagen I Grundlagen 
 
Die Kirchenpflege erlässt diese Verordnung gestützt auf die gültigen 
Kirchenordnung der Landeskirche des Kt Zürich, die 
Kirchgemeindeordnung sowie die Geschäftsordnung. 
 
Die Präsidentin/der Präsident der Kirchenpflege verantwortet 
zusammen mit der Kirchgemeindeschreiberin/dem Kirchen-
schreiber die laufende Nachführung dieser Verordnung zuhanden 
der Kirchenpflege. 
 

	
 II Grundsätze der Haushaltführung 

 
Sparsamkeit Art. 1 Sparsamkeit 

 
 Ausgabenbedürfnisse sind auf ihre Notwendigkeit und Tragbarkeit 

zu prüfen und die Ausgaben in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit 
vorzunehmen.  
 

 
 

Art. 2 Wirtschaftlichkeit 
 

Wirtschaftlichkeit 1 Für jedes Vorhaben ist bei der Ausführung jene Variante zu 
wählen, die bei gegebener Zielsetzung die geringsten Investitions- 
und Betriebsaufwendungen verursachen. 
  

Submissionen 2 Aufträge sind nach wirtschaftlichen Kriterien und unter 
Berücksichtigung der kant. Submissionsverordnung möglichst lokal 
zu vergeben. 
 

Kirchliche 
Angebote 

3 Kirchliche Angebote sind ebenfalls unter Berücksichtigung ihrer 
Wirtschaftlichkeit zu organisieren und durchzuführen. Angebote mit 
grosser Bindung von finanziellen, infrastrukturellen sowie 
personellen Ressourcen müssen nachhaltige und positive 
Auswirkungen auf das Gemeindeleben haben, ansonsten sind sie 
zu sistieren. 
 

Ökologie Art. 3 Ökologische und soziale Verantwortung 
 
Auf ökologische und soziale Belange ist bestmöglichst Rücksicht zu 
nehmen. 
 

Mitarbeit Art. 4 Mitarbeit 
 
Alle Behördenmitglieder und Mitarbeitenden sind aufgefordert, aktiv 
an den Prozessen, welche die Finanzen betreffen mitzu-arbeiten. 
Dies beginnt bei der Erstellung des Voranschlages und geht hin bis 
zur Rechnung. 
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Übergeordnetes 
Recht 

Art. 5 Übergeordnetes Recht 
 
Auftragserteilung, Eingangskontrolle, Rechnungsvisierung unter-
liegen gesetzlichen Vorschriften (Obligationenrecht OR, Kirchen-
ordnung KO, Finanzverordnung Landeskirche FO, Handbuch 
Vergabestellen Kt Zürich, Handbuch «Harmonisiertes Rechnungs-
legungsmodell HRM 2, Kirchgemeindeordnung). Diese Vorschriften 
sind übergeordnetes Recht und müssen strikte eingehalten werden. 
 

 
 III Finanzplanung und Kennzahlen 

 
Finanzplanung 
 

Art. 6 Instrumente der Finanzplanung 
Instrumente 1 Die nachfolgenden Instrumente der Finanzplanung stehen zur 

Verfügung und müssen angewandt werden. 
 

a) Kapitalflussrechnung 
b) Plan-Erfolgsrechnung 
c) Plan-Bilanz 
d) Investitionsplanung 
e) Finanzierungsplan (sofern Fremdkapital notwendig) 
f) Haushaltsgleichgewicht 

 
Periodizität 2 Die obigen Instrumente sind jeweils im Zusammenhang mit der 

Erstellung des Budgets sowie der Jahresrechnung zu ergänzen und 
hinsichtlich Veränderungen zu korrigieren. 
 

Verantwortlichkeit 3 Verantwortlich für die Führung der Finanzinstrumente ist das 
Ressort Finanzen. Der Ressortvorstand informiert die Mitglieder der 
Kirchenpflege regelmässig über positive und negative 
Veränderungen. Insbesondere ist er verpflichtet, allfällige 
notwendige Massnahmen rechtzeitig der Kirchenpflege zu 
unterbreiten. 
 

 Art. 7 Zeitraum 
 

Zeitraum 1 Plan-Erfolgsrechnung, Plan-Bilanz, Investitionsplanung sowie 
Finanzierungsplan müssen jeweils für einen Zeitraum über fünf 
Jahren erstellt werden. Basis dafür bilden unter anderem die 
Vorjahre. Sie können in einer Finanzplanung zusammengefasst 
werden. 
 

Fristen für 
Erstellung 

2 Der Finanzplan muss spätestens mit der Vorlage der Jahres-
rechnung bis April eines jeden Folgejahres erstellt und der 
Kirchenpflege vorgelegt werden.  
 

Informationspflicht 3 Es ist der Kirchenpflege überlassen, ob sie die Mitglieder an der 
Kirchgemeindeversammlung über die Finanzplanung informiert oder 
nicht. Werden Kennzahlen nicht erreicht oder sind ausserordentliche 
Massnahmen im Bereich der Finanzplanung notwendig, so muss sie 
zwingend an einer Kirchgemeindeversammlung informieren. 
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 Art. 8 Kennzahlen 
 

Übersicht 1 Die nachfolgenden Kennzahlen sind jeweils zusammen mit der 
Jahresrechnung zu berechnen und vorzulegen: 
 

a) Selbstfinanzierung 
b) Selbstfinanzierungsgrad 
c) Zinsbelastungsanteil 
d) Kapitaldienstanteil 
e) Nettoschuld 
f) Steuersatz 
g) Steuerertrag, getrennt nach natürlich und juristischen 

Steuern 
 

Vergleich mit 
Vorjahren 

2 Den Kennzahlen des Geschäftsjahres sind wenn immer möglich 
diejenigen der beiden Vorjahre beizustellen. 
 

Zielgrössen 3 Die zu erreichenden Zielgrössen sind im Anhang 4 aufgeführt. Sie 
sind nicht Bestandteil der vorliegenden Verordnung und 
grundsätzlich informativ.  
 

Massnahmen bei 
Abweichungen 

4 Stellt der Ressortvorstand fest, dass die Zielgrössen nicht erreicht 
werden können, so beantragt er rechtzeitig die Umsetzung von 
geeigneten Massnahmen an die Kirchenpflege. 
 

 Art. 9 Steuerprognosen 
 

Steuerprognosen Der Ressortverantwortliche pflegt engen Kontakt mit den politischen 
Behörden und deren Finanzvorstand. Damit soll erreicht werden, 
dass Steuerprognosen möglichst verlässlich erstellt werden können.  
 

 Art. 10 Rückstellungen 
 

Rückstellung 
Finanzausgleich 

Sind aufgrund von Steuereinnahmen in den Folgejahren höhere 
Zahlungen für Finanzausgleich oder Steuerkraftabschöpfung zu 
erwarten, so können in den entsprechenden Geschäftsjahren 
Rückstellungen bzw. Auflösungen der Rückstellungen getätigt 
werden.  

  
Haushaltsgleich-
gewicht 

Art. 11 Haushaltsgleichgewicht (§6 Abs 1 und §31 Abs 1 FiVO) 
 

 a Für die Berechnung des mittelfristigen Rechnungsausgleichs 
werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen der letzten drei 
Rechnungsjahre, das budgetierte Ergebnis des laufenden Jahres 
sowie die Ergebnisse der folgenden drei Jahre gemäss Finanzplan 
berücksichtigt.  

b Die Summe der Ergebnisse gemäss Abs. 1 darf höchstens 
während fünf aufeinanderfolgenden Jahren negativ sein.  

c Weitere Bestimmungen und Massnahmen gemäss FiVo.  
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Delegation der 
Aufgaben 

Art. 12 Delegation 
 Der RV Finanzen kann die in Artikel 6 bis 11 beschriebenen 

Aufgaben dem Kirchgemeindeschreiber und /oder der Buchhaltung 
delegieren. 

 
 
 IV Regionale Zusammenarbeit 

 
 Art. 13 Grundsatz 

 
Grundsatz Die regionale Zusammenarbeit muss in jedem Fall immer gewinn- 

bzw. verlustneutral sein. Dies bedeutet, dass keine Kirchgemeinde 
zugunsten oder zulasten einer anderen Gewinn oder Verlust 
erzielen darf. 
 

 Art. 14 Transparente Verbuchung 
 

Verrechnungs-
konto 

Alle Transaktionen zugunsten oder zulasten der Kirchgemeinde 
müssen über ein Verrechnungskonto „regionale Zusammenarbeit“ 
geführt werden. Dieses Konto sollte wenn immer möglich Ende 
Geschäftsjahr einen Saldo von „0“ aufweisen. 
 

Zusammen-
arbeitsvertrag 

Art. 15 Zusammenarbeitsvertrag 
 

 Der durch die Kirchgemeindeversammlungen genehmigte Zu-
sammenarbeitsvertrag ist in jedem Fall zu berücksichtigen. 

  
 
 V Investitionen 

 
 Art. 16 Investitionsplanung 

 
Grundsatz 1 Unter Investitionen werden diejenigen Ausgaben verstanden, die 

für den Erwerb, die Erstellung sowie die Verbesserung dauerhafter 
Vermögenswerte für öffentliche Zwecke getätigt werden. Diese 
Ausgaben ermöglichen eine neue oder erhöhte Nutzung der 
Vermögenswerte in quantitativer oder qualitativer Hinsicht. Die 
Investitionsausgaben werden am Ende des Rechnungsjahres in das 
Verwaltungsvermögen übertragen. Massgebend dafür sind die 
Bestimmungen nach HRM2. 
 

Langfristige 
Planung 

2 Investitionen sind immer langfristig zu planen. Hierfür sollten 
Strategien erstellt und durch die Kirchenpflege verabschiedet 
werden. Beispiel dafür ist eine Liegenschaftsstrategie, aus der auch 
der notwendige Grossunterhalt aller Liegenschaften inklusive des 
dazu notwendigen finanziellen Rahmens ersichtlich ist. 
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 Art. 17 Investitionskredite 
 

Berechnungs-
grundsatz 

1 Investitionskredite werden immer brutto inkl. der gesetzlichen 
MWST sowie ohne allfällige Beitragszahlungen von Dritten 
ausgewiesen. 
 

Folgekosten 2  Folgekosten sind immer auszuweisen und darzustellen. Dies 
betrifft Kapitalkosten (Abschreibungen, Finanzierungkosten), aber 
auch Kosten durch höheren Ressourcenbedarf (Infrastruktur, 
Personal, etc.). 
 

 Art. 18 Aktivierungsgrenzen 
 

Aktivierungs-
grenzen 

1 Als Aktivierungsgrenzen gelten die Bestimmungen aus der Voll-
zugsverordnung zur Finanzverordnung der Landeskirche. 
Zur Zeit betragen diese 

• CHF 50'000  (§65 FiVo, Abschnitt 4 § 19 VVO zu FiVo) 
 

Wirtschaftlichkeits-
berechnung 

2 Ungeachtet der Aktivierungsgrenze ist bei allen Investitions-
krediten bzw. –anträgen auch unterhalb dieser Grenze eine 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu erstellen.  
Die Grundsätze zur Haushaltführung gemäss Kapitel 1 dieser Ver-
ordnung sind einzuhalten. 

 
 VI Beschaffungs- und Auftragsvergabe 

 
Anwendungs-
bereich 

Art. 19 Anwendungsbereich 
 
Die folgenden Regelungen sind bei allen Auftragsvergaben von 
Arbeiten oder von Anschaffungen anzuwenden. Die finanziellen 
Kompetenzen der jeweiligen Behörde oder Kommission sind zu 
berücksichtigen. 
 

Kant. Submissions-
verordnung 
 
 
 
 
 
Schwellenwerte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 20 Kantonale Submissionsverordnung 
 
Die kantonale Submissionsverordnung ist verbindlich und in jedem 
Fall anzuwenden. Dabei gelten diese im Staatsvertragsbereich wie 
auch im Nicht-Staatsvertragsbereich. 
 
a) Die Schwellenwerte sind dabei zu berücksichtigen; diese sind zur 
Zeit: 
 

 
 

45KMU Manager Nr. 10/2004 RECHT

NCE FÜR ORTSFREMDE
Submissionsverfahren nicht
durchgeführt werden kann.
Beim Einladungsverfahren be-
stimmt der Auftraggeber selbst,
wen er zur Einreichung von An-
geboten einladen will. Es erfolgt
keine Ausschreibung,es sollten je-
doch mindestens drei Angebote
eingeholt werden.
Werden die Schwellenwerte für
das offene oder selektive Verfah-
ren überschritten, kann der Auf-
traggeber zwischen einem der bei-
den Verfahren wählen. In beiden
Fällen ist eine Ausschreibung im
kantonalen Amtsblatt und der
Internetplattform www.simap.ch
erforderlich. Die Ausschreibung
muss Gegenstand, Umfang und
weitere Modalitäten des Auftra-
ges nennen. Dazu gehören auch
die Zuschlagskriterien und deren
Gewichtung oder zumindest de-
ren Rangordnung.
Beim offenen Verfahren können
alle Interessenten innert 40 Tagen
Angebote einreichen.Beim selek-
tiven Verfahren ist in einem ersten
Schritt innert 25 Tagen das Inter-
esse an der Einreichung eines An-
gebotes anzumelden. Im An-
schluss daran sucht der Auftrag-
geber diejenigen Interessenten
aus, die ein Angebot einreichen
können. Auch hier sollten bei ge-
nügender Anzahl von Interessen-
ten mindestens drei Angebote
eingeholt werden.

OFFERTE DER ANBIETER
Die Anbieter haben ihre Offerten
innert angesetzter Frist einzurei-
chen.Es erfolgt eine fachliche und
rechnerische Prüfung der Ange-
bote nach einheitlichen Kriterien.

Eine sogenannte «Abgebotsrun-
de» ist untersagt. Darunter sind
die früher üblichen nachträg-
lichen Abmachungen über Preise,
Preisnachlässe und Änderungen
des Leistungsinhaltes zu verste-
hen.
Wichtig ist, dass die Offerte ent-
sprechend den Ausschreibungs-
unterlagen ausgearbeitet und
sämtliche erforderlichen Anga-
ben enthält. Besonderes Augen-
merk ist dabei auf die Zuschlags-
kriterien und deren Gewichtung
zu werfen. Oft bestehen bei der
Bewertung der Offerten nur ge-
ringe Unterschiede. Der «be-
sten» Offerte ist jedoch der Zu-
schlag zu erteilen. Folglich lohnt
es sich, für die Ausarbeitung der
Offerte genügend Zeit aufzu-
wenden und die Zuschlagskrite-
rien und deren Gewichtung ge-
nau zu prüfen.
Die Vergabestelle beantwortet
innert kurzer Frist Anfragen zu
den Ausschreibungsunterlagen.
Bei Unklarheiten ist es sicherlich
sinnvoll rückzufragen. Dadurch
kann die Einreichung einer feh-
lerhaften oder unvollständigen
Offerte vermieden werden.Wich-
tige Auskünfte sind aufgrund des
Prinzips der Gleichbehandlung
allen Anbietern von Amtes wegen
weiter zu geben.

ZUSCHLAG
Der Zuschlag erfolgt auf das wirt-
schaftlich günstigste Angebot.Bei
der Bewertung ist das Preis-Lei-
stungsverhältnis massgebend.Ne-
ben dem Preis können zum Bei-
spiel folgende Zuschlagskriterien
massgebend sein: Qualität,

Zweckmässigkeit, Termine, tech-
nischer Wert, Ästhetik, Betriebs-
kosten, Nachhaltigkeit (Ökolo-
gie), Kreativität, Kundendienst,
Lehrlingsausbildung und Infra-
struktur.Nur für weitgehend stan-
dardisierte Güter kann aus-
schliesslich auf das Kriterium des
niedrigsten Preises abgestellt wer-
den.
Der Zuschlag wird im kantonalen
Amtsblatt und der Internetplatt-
form www.simap.ch veröffent-
licht.
Anschliessend wird ein Vertrag
mit demjenigen Anbieter abge-
schlossen, der den Zuschlag er-
halten hat. Der Vertrag und das
weitere Verfahren zwischen dem
Anbieter und dem Auftraggeber
unterliegen nun dem Privat-
recht.

RECHTSSCHUTZ
Gegen den Zuschlag als auch die
weiteren Entscheide im Rahmen
des Vergabeverfahrens steht die
Beschwerde an das Verwaltungs-
gericht des Kantons Zürich zur
Verfügung. Dies gilt unabhängig
vom gewählten Verfahren für alle
Entscheide.
Zu beachten ist, dass innert einer
Frist von zehn Tagen die Be-
schwerde zu erheben ist.Das Ak-
teneinsichtsrecht vor der Verga-
bebehörde muss zudem nur in
beschränkten Umfang einge-
räumt werden. Dies führt regel-
mässig dazu, dass in einem zeit-
lichen Engpass zu entscheiden
ist: Einerseits muss bei der Ver-
gabebehörde innert Frist Akten-
einsicht genommen und darauf-
hin der Entscheid über das wei-

tere Vorgehen gefällt werden.
Anderseits muss eine allfällige
Beschwerde auch ausreichend
begründet sein.
Die Beschwerde hat grundsätz-
lich keine aufschiebende Wir-
kung. Diese kann aber auf Antrag
erteilt werden.Wird kein entspre-
chender Antrag gestellt, erwächst
der Zuschlag in Rechtskraft und
der Vertrag mit dem berücksich-
tigten Anbieter kann abgeschlos-
sen werden. Dies unabhängig von
einer allfälligen Rechtswidrigkeit
des Zuschlags.
Der Entscheid des Verwaltungs-
gerichts unterliegt der staats-
rechtlichen Beschwerde an das
Bundesgericht.
Bei Rechtswidrigkeit des Zu-
schlags oder eines anderen Ent-
scheides im Rahmen des Submis-
sionsverfahrens besteht eine Haf-
tung des Auftraggebers. Den
Betroffenen ist für die Aufwen-
dungen des Vergabe- und Rechts-
mittelverfahrens Ersatz zu lei-
sten.

FAZIT
Das Submissionsrecht, insbeson-
dere das Vergabe- und Rechts-
mittelverfahren, ist kompliziert
und enthält etliche Fallstricke für
Anbieter.Anderseits bietet es in-
novativen Unternehmen auch
die Chance, in ein neues Kunden-
segment vorzustossen. Eine sorg-
fältig ausgearbeitete und voll-
ständige Offerte und die Kennt-
nis der Grundlagen des
Submissionsrechts sind für ein
erfolgreiches Mitmachen im
Markt der öffentlichen Aufträge
unabdingbar.

MICHAEL AEPLI

 und Michael Aepli, Dr. iur. Rechtsanwalt
& Nater, Zürich

DIE SCHWELLENWERTE FÜR SUBMISSIONEN
Art der Arbeiten Lieferungen Dienstleistungen Bauarbeiten

Baunebengewerbe Bauhauptgewerbe

Nicht-Staatsvertragsbereich

Verfahrensarten
Freihändige Vergabe bis 100 000 bis 150 000 bis 150 000 bis 300’000
Einladungsverfahren bis 250 000 bis 250 000 bis 500 000 bis 500’000
offenes/selektives Verfahren ab 250 000 ab 250 000 ab 250 000 ab 500 000

Staatsvertragsbereich

offenes/selektives Verfahren ab 383 000* ab 383 000* ab 9 575 000* (Gesamtsumme des Baus)

*Nur für Kantone, Gemeinden und Gemeindenzusammenschlüsse
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Freihändiges 
Verfahren 
 
 
 
Einladungs- 
verfahren 
 
 
 
 
Selektives 
Verfahren 
 
 
 
 
 
 
Offenes  
Verfahren 

b) Die folgenden Verfahren gelangen zur Anwendung: 
 
Freihändige Verfahren 
bei dem die Vergabestelle einen Auftrag ohne Ausschreibung direkt 
vergibt. Es dürfen Konkurrenzofferten eingeholt werden.  
 
Einladungsverfahren 
bei dem die Vergabestelle bestimmt, welche Anbietenden ohne 
Ausschreibung direkt zur Angebotsabgabe eingeladen werden. Sie 
muss wenn möglich mindestens drei Angebote einholen. 
 
Selektive Verfahren 
bei dem die Vergabestelle den geplanten Auftrag öffentlich 
ausschreibt. Alle Interessierten können einen Antrag auf Teilnahme 
einreichen. Die Vergabestelle bestimmt auf Grund von 
Eignungskriterien die Anbietenden, welche ein Angebot einreichen 
können. 
 

Offenes Verfahren 
bei dem die Vergabestelle den geplanten Auftrag öffentlich 
ausschreibt (SIMAP/Handelsamtsblatt). 
 

Zuschlagskriterien 
und Wertung in % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzende Zu- 
schlagskriterien 

Art. 21 Zuschlagskriterien 
 
1 Bei komplexen Auftragsvergaben über CHF 150'000 sind die 
nachfolgenden Zuschlagskriterien (inkl. Wertung in %) beizuziehen: 
 

- Qualität 20% 
- Preis 40% 
- Zuverlässigkeit 20% 
- Lehrlingsausbildner 10% 
- Reputation 10% 

 
2 Bei freihändigen Vergaben können noch folgende Zuschlags-
kriterien verwendet werden: 
 

- lokales Gewerbe 
- wurde schon länger nicht mehr berücksichtigt 

 
Interne Vergaben Art. 22 Offert-/Auftragsvergabe an Behördenmitglieder, 

  Angestellte oder Kommissionsmitglieder 
 
Grundsätzlich ist dies gestattet, sofern folgende Bestimmungen 
eingehalten werden: 
 

a) Anfrage erfolgt an mindestens einen weiteren Anbieter; 
b) Offerten werden durch eine nicht direkt beteiligte Person 

gesammelt; 
c) die betroffene Person tritt beim Entscheid in den Ausstand; 

sie wird über die Auftragsvergabe in Kenntnis gesetzt. 
 
Diese Regelung gilt nicht für Vergabungen unter CHF 5'000.-- 
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 VII Bestellungen 

 
Bestellwesen Art. 23 Allgemein 

 
Bestellungen erfolgen  immer unter Angabe von 
 

a) der Adresse der Kirchgemeinde 
b) des Namens der bestellenden Person 
c) dem Verwendungszweck 

 
Die in der Kompetenz des Ressorts oder der Kommission liegende 
Summe wird am Schluss dieses Dokumentes definiert. Dabei ist der 
Betrag immer exklusive der gesetzlichen MWSt zu berechnen. 
Im Rahmen dieser Finanzkompetenz und des Voranschlages kann 
selbständig entschieden werden. 
 

Schriftform Art. 24 Schriftform 
 
Auftragserteilungen ab einem Betrag von CHF 500 erfolgen in 
schriftlicher Form als Brief oder Mail. Auftragserteilungen ab einem 
Betrag von CHF 10'000 bedürfen der Briefform und müssen kollektiv 
zu zweit unterzeichnet sein. 
 
Bestellungen über Internet dürfen nur über einen Account der 
reformierten Kirche Dietikon erfolgen. Auftragserteilungen ab einem 
Betrag von CHF 10'000 bedürfen der Briefform (oder Protokoll-
auszug einer Behördensitzung) und müssen kollektiv zu zweit 
unterzeichnet sein. 

 
 
 VIII Rechnungen 

 
Verarbeitung von 
Rechnungen 

Art. 25 Verarbeitung 
 
Alle Rechnungen sind zuerst in der Finanzbuchhaltung als Kreditor 
zu erfassen. Erst dann gehen diese zur materiellen und finanziellen 
Prüfung.  
Der genaue Ablauf ist im Anhang 3 aufgeführt. 
 
Mit dem Visum wird die materielle und rechnerische Richtigkeit der 
Rechnung bestätigt. Gleichzeitig bedeutet das Visum auch, dass der 
entsprechende Betrag im Voranschlag enthalten ist oder als 
ausserordentliche Ausgabe durch die Kirchenpflege bewilligt wurde 
(siehe auch Anhang 1). 
 

Rabatte und Skonti Art. 26 Rabatte und Skonti 
 
Die Abläufe und Zahlungsfristen sind so zu gestalten, dass Rabatte 
und Skonti ausgeschöpft werden können.  
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 IX Budgetverantwortung und Controlling 

 
Budgetverant-
wortung 

Art. 27 Budgetverantwortung 
 
Die ressortverantwortlichen Personen sind für die Kontrolle und die 
Einhaltung des Budgets verantwortlich. 
 
Der Prozess für die Erstellung des Budgets ist im Anhang 2 
dargestellt. 
 

Nachtrags-
/Zusatzkredite 

Art. 28 Nachtrags- / Zusatzkredite 
 
Die Ressortverantwortlichen sind für die rechtzeitige Einholung 
allfälliger Nachtrags- / Zusatzkredite verantwortlich. Budgetposten 
sind bei Unter- und Überschreitungen von mehr als CHF 1'500 in 
kurzer Form schriftlich zu begründen und an das Ressort Finanzen 
zu leiten. 
 

Controlling Art. 29 Controlling 
 
Der Kirchgemeindeschreiber/die Kirchgemeindeschreiberin ist ver-
antwortlich dafür, dass ressortübergreifend quartalsweise alle 
Budgetpositionen zusammengezogen und mit der Rechnung 
verglichen werden. Zusätzlich sind bei Differenzen zwischen SOLL-
/IST-Zustand von über CHF 5'000 Massnahmen an die 
Kirchenpflege zu beantragen, um diese zu beheben. 
 

 
 X Kompetenzregelung 

 
Grundsatz der 
Kompetenzen 

Art. 30 Grundsatz 
 
Das durch die Kirchgemeindeversammlung genehmigte Budget 
oder die durch die entsprechenden Organe (Urne, Kirchgemeinde-
versammlung, Kirchenpflege) genehmigten Investitionskredite sind 
massgebend und bindend. 
 

Budgetüber-
schreitungen 

Art. 31 Budgetüberschreitungen 
 
Absehbare Budgetüberschreitungen müssen mit dem Ressort 
Finanzen geklärt werden. 
 
Budgetüberschreitungen sind maximal bis zum Kompetenzbetrag 
möglich. 
 

Spenden Art. 32 Spenden 
 
Der Umgang mit Spenden wird von Fall zu Fall durch die Kirchen-
pflege geregelt. 
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Finanz-
kompetenzen 

Art. 33 Finanzkompetenzen 
 
Die Finanzkompetenzen sind im Anhang 1 detailliert geregelt. 

  
 Art. 34 Repräsentationsspesen 

 
Repräsentations-
spesen 

Die nachfolgenden Funktionsträger haben das Recht, pro Jahr die 
aufgeführten Repräsentationsspesen auszuschöpfen, sofern diese 
auch budgetiert wurden: 
 
- Präsident CHF 4000 
- Mitglieder Kirchenpflege CHF 1000 
- Pfarrpersonen CHF 1000 
 
Unter diesen Spesen verstehen wir Kosten, die beispielsweise für 
die Kundenpflege, die Kundenbewirtschaftung, die Mitarbeiter-
pflege, anfallen. 
 
Im Rahmen der Budgeterarbeitung kann der obige Betrag mit 
Beschluss der Kirchenpflege gekürzt werden. Weist das Budget ein 
negatives Resultat aus, müssen die obigen Beträge immer um 
mindestens 50% gekürzt werden. 

 
 
 XI Zahlungsverkehr 

 
Zahlungsverkehr Art. 35 Bankgeschäfte 

 
Die Unterschriftskompetenz im Verkehr mit Post und Bank (E-
Banking wie schriftlicher Zahlungsverkehr) wird separat mit den 
entsprechenden Instituten geregelt.  
Im Verkehr mit den Banken sowie der Post sind immer kollektiv zu 
zweit ein Mitglied der Kirchenpflege, normalerweise bei An-
wesenheit der RV Finanzen, mit einem anderen und/oder dem 
Kirchgemeindeschreiber/die Kirchgemeindeschreiberin und/oder 
dem Rechnungsführer/der Rechnungsführerin berechtigt.  
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 XII Schlussbemerkungen 
 

Inkrafttreten Art. 36 Inkrafttreten 
 
Die vorliegende Finanz- und Kompetenzordnung tritt mit Beschluss 
der Kirchenpflege rückwirkend per 1. Juli 2022 in Kraft. Sie ersetzt 
alle bisherigen Erlasse in diesem Bereich. 
 

 
 
 
 
Der Präsident     Der Kirchgemeindeschreiber 
 
 
Simon Plüer      Heinrich Brändli 
 
 
 
 
 
Anhänge 
1 Kompetenzen 
2 Budgetprozess 
3 Ablaufschema Finanzbelege 
4 Finanzkennzahlen 
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Anhang 1 
Kompetenzen 
 

 
 

Organ, welche die Kompetenz 
zugeordnet hat

einmalig wiederkehrend

Urnenabstimmung über 500'000 über 200'000

Kirchgemeindeversammlung bis 500'000 bis 200'000

Kirchenpflege ausserhalb des Budgets
(einmalig, nicht kumulierbar)

.. Beschluss Kirchenpflege 100’000 50’000

.. Präsident/Präsidentin sowie Ressort Finanzen 15’000 5’000

Gebundene Ausgaben (Unterhalt 
Liegenschaften), ausserhalb Budget
(einmalig, nicht kumulierbar)

.. Beschluss Kirchenpflege 100’000 0

.. Ressort Liegenschaften sowie Ressort Finanzen 20’000 0

Kirchenpflege im Rahmen des Budgets
.. Präsident/Präsidentin 10’000 5’000
.. Ressort Finanzen 10’000 5’000
.. Ressort Liegenschaften (Ausnahme Bestellung für 
Heizöl - Kompetenz liegt bei 30'000) 10’000 5’000
.. Alle weiteren Ressorts 5’000 2’000

Mitarbeitende im Rahmen des Budgets
.. Kirchgemeindeschreiber/Kirchgemeindeschreiberin 3’000 1’000
.. Sekretariatsmitarbeitende 1’000 0
.. Pfarrpersonen 1’000 0
.. Sozialdiakone 1’000 0
.. Sigristen / Hausabwarte 1’000 0
.. Kirchenmusiker/Kirchenmusikerin 1’000 0
.. Alle weiteren Mitarbeitenden 500 0

Kommissionen im Rahmen des Budgets
.. Liegenschaftenkommission 20’000 5’000
.. Übrige Kommissionen 2’000 1’000
.. Cockpit Kommunikation (Carillon) 3’000 1’000

Spezielle Kompetenz

Kompetenzbetrag in CHF

Der Präsident/die Präsidentin der Kirchenpflege kann in eigner Kompetenz und beim 
Vorliegen wichtiger Gründe eine besondere Zulage bis zu CHF 4'000 pro Jahr und 
Kirchenpflegemitglied sowie CHF 2'000 pro Mitarbeitende und Pfarrperson bewilligen.
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Anhang 2  
Budgetprozess 
 
Der Ressortvorstand Finanzen erstellt für jedes Geschäftsjahr eine Prozessübersicht 
mit allen detaillierten Terminen, unter Berücksichtigung der Sitzungsdaten der 
Kirchenpflege sowie den Terminen der Kirchgemeindeversammlung. Diese 
Prozessübersicht wird jeweils bis 30. Juni eines jeden Geschäftsjahres den im Budget-
prozess involvierten Personen zugestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 1: 
Vorgaben form

ulieren 
und verabschieden 

Phase 2: 
Vorschlag des B

udgets 
durch R

essortvorstand 

Phase 3: 
Vernehm

lassung des 
Vorschlages bei den 
R

essorts 

Phase 4: 
K

orrekturen/
Verabschiedung B

udget in 
K

irchenpflege / R
PK

 

Phase 5: 
Verabschiedung an der 
K

irchgem
eindever-

sam
m

lung 

Juli/A
ugust 

A
ugust 

A
ugust/Septem

ber 
Septem

ber/O
ktober 

N
ovem

ber 

K
irchenpflege 

R
essort Finanzen 

alle R
essorts 

K
irchenpflege und 

R
PK

 
K

irchgem
einde-

versam
m

lung 

Vorgaben formulieren wie 
- erreichen Kennzahlen 
- Investitionsvorhaben 
- Saläranpassungen 
- Anpassungen Stellenpläne 
 
 

Verarbeiten aller Vorgaben gestützt auf die Vorjahres-
rechnung sowie das Vorjahresbudget. 
 
Prüfung, ob alle Kennzahlen erreicht werden können. 
 
Allfällige Massnahmen sind für die Phase 3 aufzubereiten. 
 
 

Jedes Ressort erhält das von ihm verantwortete Budget zur 
Kontrolle. 
 
Das Ressort Finanzen sammelt alle Korrekturen und baut 
diese in eine finale Version ein. 
 
 

Das korrigierte Budget geht in die Kirchenpflege zur 
Abnahme. Dabei sind nur noch grössere Abweichungen 
oder Korrekturen zu besprechen. 
 
Anschliessend geht das Budget in die RPK. 
 
 

Vorstellung und Verabschiedung des Budgets in der 
Kirchgemeindever-sammlung. 
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Anhang 3 
Ablaufschema Finanzbelege 
 

 
 
 
 
 

Grundsatz

Ablaufschema Finanzbelege

Alle Belege gehen immer zuerst in die Fibu zur Sichtung und Triage, bevor sie 
zu den entsprechenden Ressorts zur Kontrolle/Visum gehen. 
Rechnungsempfänger ist immer - ohne Ausnahme - die entsprechende 
Kirchgemeinde.

Allg. Belege Fibu 
(Steuern, SVA, etc.) 

Kreditoren Spesen-/Kassen 

Fibu 

Visum 
notwendig 

-Triage durch Fibu: 
- Kreditoren stempeln, Konto- 
  Vorschlag und weiterleiten 
- übrigen Fibu-Belege direkt  
  verarbeiten 

Ressortleiter / 
Mitarbeiter 

def. verarbeiten Definitive 
Verarbeitung in der 
Fibu 

Beleg in 
Ordnung? 

ja nein 

zurück zu 
Absender 

nein 

Kontrolle und 
Visum 

ja 

-Betrag kontrollieren 
-Leistung erhalten? 
 
Innert 10 Tagen zurück 
an Fibu!! 
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Anhang 4  
Zielgrössen von Finanzkennzahlen 
 
Die nachfolgenden Zielgrössen sollten wenn immer möglich auf Stufe Jahresrechnung 
wie Budget erreicht werden. Anpassungen sind jederzeit durch die Kirchenpflege 
möglich, sofern sie damit nicht übergeordnetes Recht oder Anordnungen verletzen. 
 
Die Finanzkennzahlen werden im Rahmen der jährlichen Budgetprozesse und 
Finanzplanungen durch die Kirchenpflege erarbeitet und bis spätestens 31. Oktober des 
entsprechenden Vorjahres verabschiedet. Die Verabschiedung kann dabei auch nur die 
Bestätigung der im Vorjahr genehmigten Kennzahlen sein. 
 
 
a) Selbstfinanzierung 

Wenn immer möglich sollten Investitionen selbst finanziert werden können. Die 
Aufnahme von Fremdkapital für den laufenden Betrieb ist nur ausnahmsweise 
gestattet. Die Aufnahme von Fremdkapital für Investitionen ist möglich, allerdings 
nur bis maximal 50% der erwarteten Steuereinnahmen über die nächsten 10 Jahre. 
 

b) Selbstfinanzierungsgrad 
..% 
 

c) Zinsbelastungsanteil 
..% 
 

d) Kapitaldienstanteil 
..% 
 

e) Nettoschuld 
darf nicht höher als CHF ..... pro Mitglied sein 
 

f) Steuersatz 
Der Steuersatz soll so gewählt werden, dass er stabil über einen mittleren Zeitraum 
von 5 Jahren und unter Berücksichtigung von Investitionen sowie der Einhaltung 
der Kennzahlen gehalten werden kann. 
 

g) Steuerertrag, getrennt nach natürlichen und juristischen Steuern 
Der Steuerertrag ist immer getrennt nach natürlichen und juristischen Steuern zu 
budgetieren.  

 


